
Anlage 04a 

Information zum Förderantraq 

Betreff: Zuwendungen zur Förderung von Sportvereinen mit Investitions-

förderungsmaßnahmen in stadteigenen Sportobjekten 

 
Antragsteller: Sportverein (SV) Reinsdorf e.V. 

Projekt: Förderung der Vereinsaufwendungen für den Neukauf einer 

Rasenwalze (wasserbefüllbar) und eines Großflächen- 

Vertikutiergerätes für Unterhaltungsarbeiten auf den 

Rasenflächen und Spielfeldern auf der Sportplatzanlage 

Reinsdorf, Am Wasserturm 12 

beantragter Zuschuss: 2.249,80 € 

Inhalt des Antrages: 

Gesamtkosten: 

Eigenmittel: 

Zuwendungen Dritter: 

Finanzielle Hilfestellung der Stadt für die Vereinsaufwendungen 

für den Kauf eines leistungsstarken, robusten und langlebigen 

Rasen-Vertikutiergerätes und einer Rasenwalze zur Sicherung 

der Unterhaltungsarbeiten auf den Rasenflächen des Sport-

platzgeländes in Regie des Vereines und für Eigenleistungen 

seiner Mitglieder. 

ca. 3.214,00 € 

964,20 € 

0,00 € 

Stellungnahme zum Förderantrag: 

Mitarbeiter des Vereines müssen zunehmend Platz-

pflegearbeiten selbst durchführen und benötigen dafür eine 

solide Grundausstattung an entsprechenden Platz-

pflegegerätschaften. Die Platzanlage verfügt über keine 

Rasenwalze und über kein Vertikutiergerät. 

Die von der Stadt an den Verein zur Mitnutzung überlassenen 

sonstigen Platzpflegegeräte sind teils über 15 Jahre alt und 

zeigen deutliche Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen. 

Bedingt durch die großen Rasenflächen (10.000 m2) auf der 

Sportplatzanlage werden diese gebrauchten Platzpflegegeräte 

hoch ausgelastet eingesetzt und deren Ersatzbeschaffung in 

regelmäßigen Abständen ist notwendig. Mit der finanziellen 

Unterstützung der Stadt verpflichtet sich der Verein zur 

Erbringung zusätzlicher Rasenpflegearbeiten, wodurch zeitlich 

aufwendige und kostenintensive Investitionen zur Erneuerung 

von Rasenflächen vermieden werden können. Für die mit der 

Anschaffung des Vertikutiergerätes verbundenen Wartungsund 

Reparaturarbeiten zeichnet der Verein selbst verantwortlich. 



 

Zuwendungsfähige Kosten: 

Der Verein ist alleiniger Nutzer dieser großen Sportplatzanlage 

und will in den Folgejahren zusätzliche Unterhaltungs-

maßnahmen auf dem Rasenspielfeld in Eigenregie durchführen 

und damit das auf der Platzanlage eingesetzte Personal 

(Gemeindearbeiter) entlasten und die Aufwendungen der Stadt 

reduzieren helfen. Der Verein hat mehrere Kostenangebote von 

Sportgerätefirmen eingeholt und auf vergleichbare technische 

Ausstattungen geachtet. Die Förderung der Vereins-

aufwendungen durch die Stadt ist geboten und ein Zuschuss 

von 1.100,00 €, der insbesondere für den Kauf eines 

Großflächen-Vertikutiergerätes eingesetzt werden soll, ist 

angemessen. 

Empfehlung der Verwaltung: 1.100,00 € - Förderung der Vereinsaufwendungen 

(anteilig) 
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